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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-0 

  
 

Nr. 17 Haßfurt, 30.11.2020 73. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 
 

 

 
 

 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Bekanntmachung zur Überschreitung des Indzi-
denzwertes größer 200 

 
S.146-147  
 

 

 

Teil  I 

 
 

Bekanntmachung 
des Landratsamts Haßberge 

zur Überschreitung des Inzidenzwertes  
größer 200 

vom 30.11.2020 
 
Auf Grund der Zuständigkeit für den Vollzug des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) erlässt das Land-
ratsamt Haßberge gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG 
sowie § 25 Satz 2 der Neunten Bayerischen Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung (9. BayIfSMV) 
vom 30. November 2020 und § 65 der Zuständig-
keitsverordnung, Art. 35 Satz 2 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) und 
Art. 3 BayVwVfG folgende  
 

Bekanntmachung 
 

1) Das Landratsamt Haßberge gibt ortsüblich be-
kannt, dass der nach § 28a Absatz 3 Satz 12 
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IfSG bestimmte Inzidenzwert von 200 Neuin-
fektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 
100 000 Einwohner innerhalb von sieben Ta-
gen weiterhin überschritten ist. 

 
2) Das Landratsamt Haßberge weist darauf hin, 

dass ab dem auf die erstmalige Überschrei-
tung folgenden Tag des unter 1) genannten In-
zidenzwertes die nachfolgenden Regelungen 
gemäß § 25 Satz 1 der 9. BayIfSMV gelten:  
 
a) Abweichend von § 12 Abs. 4 sind Märkte 

zum Warenverkauf mit Ausnahme des 
Verkaufs von Lebensmitteln im Rahmen 
regelmäßig stattfindender Wochenmärkte 
untersagt. 

 
b) An allen Schulen nach § 18 Abs. 1 Satz 1 

mit Ausnahme der Schulen zur sonderpä-
dagogischen Förderung sowie der Ab-
schlussklassen ist ab der Jahrgangsstufe 
acht durch geeignete Maßnahmen wie ins-
besondere durch Wechselunterricht si-
cherzustellen, dass auch im Unterricht zwi-
schen allen Schülern und Lehrkräften ein 
Mindestabstand von 1,5 m durchgehend 
eingehalten werden kann. 

 
c) Abweichend von § 20 Abs. 3 und 4 sind der 

Unterricht an Musikschulen und Fahr-
schulunterricht in Präsenzform untersagt. 

 
 

Von der Regelung des § 25 Satz 1 Nr. 4 der 
9. BayIfSMV wird kein Gebrauch gemacht. 
 
 
Haßfurt, 30.11.2020 
 
Landratsamt Haßfurt 
Wilhelm Schneider 
Landrat 
 
 

 
 

 

 
 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


